Stadt Leipzig

Aufenthaltserlaubnis fir einen Familiennachzug zu Deutschen nach
§ 28 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Antragsvoraussetzungen
Die Aufenthaltserlaubnis ist dem auslandischen

e Ehepartner (Lebenspartner) eines Deutschen,
e minderjahrigen ledigen Kind eines Deutschen,
e Elternteil eines minderjahrigen Deutschen zur Ausiibung der Personensorge

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewohnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat.

Fir die Antragsbearbeitung ist die Vorsprache beider Ehepartner / Lebenspartner notwendig.

Vorzulegen bzw. nachzuweisen (im Original und Kopie) sind bei

Ersterteilung Verlangerung

e  Vollsténdig ausgefillites Antragsformular e  Vollstandig ausgefillites Antragsformular

e  glltiges Visum zum Ehegattennachzug (auer USA, e Aktuelles biometrietaugliches Lichtbild*
Andorra, Australien, Honduras, Israel, Japan, Kanada, e  Einkommensnachweise (letzte drei Verdienst- bzw. Ge-
Republik Korea, Neuseeland, Schweiz) haltsabrechnungen des Antragstellers)

e  glltiger Nationalpass e  Nachweis Uber bestehende Krankenversicherung

e  ein biometrietaugliches Lichtbild* e bei Wohnungswechsel: neuer Mietvertrag

e aktueller Krankenversicherungsnachweis

e  glltiger Mietvertrag

e  Heiratsurkunde** (soweit nicht schon im Visumverfah-
ren eingereicht)

e  Ggf. Geburtsurkunde, Vaterschaftsanerkennung und
Sorgerechtserklarung

Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall noch die Vorlage zusatzlicher Nachweise erforderlich sein kann.)

Verwaltungsgebihren

. Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr 100,00 EUR e Aufenthaltserlaubnis bis zu drei Monaten 65,00 EUR
¢ Aufenthaltserlaubnis tber ein Jahr 110,00 EUR e  Aufenthaltserlaubnis tiber drei Monaten 80,00 EUR

Wichtige Hinweise

Die Bearbeitungsgebihr ist in voller Hohe bereits bei der Antragstellung zu entrichten. Es ist zu beachten, dass bei der Ausstellung einer
Fiktionsbescheinigung mit zusatzlichen Kosten in Hohe von 20,00 EUR zu rechnen ist. Es wird empfohlen, den Antrag auf
Erteilung/Verlangerung der Aufenthaltserlaubnis wegen der ggf. durchzufiihrenden Sicherheitsbefragung rechtzeitig,

mindestens zwei Monate vor Ablauf des gultigen Aufenthaltstitels bei der Auslanderbehdrde zu stellen.

Service

Auskiinfte erhalten Sie wahrend der Sprechzeiten am Serviceschalter im Erdgeschoss der Auslanderbehérde. Dort erfolgt auch die Be-
arbeitung lhres Antrages durch den zustandigen Sachbearbeiter. Bitte beachten Sie das Aufrufsystem. Informationen zur Erreichbarkeit
und den Offnungszeiten der Auslanderbehérde finden Sie unter www.leipzig.de/auslaenderbehoerde

* Nahere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fotografen oder unter www.bundesdruckerei.de
** Bei Staatsangehdrigen aus Staaten mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen kann die vertrauensanwaltliche Prifung der
Eheurkunde erforderlich sein.

Stadt Leipzig, Auslanderbehérde B
Postanschrift: Stadt Leipzig, Ausléanderbehérde, 04092 Leipzig

Hausanschrift: Technisches Rathaus, Prager Strae 118 — 136, Haus B, Eingang B |

Telefon: +49 0341 123-3310, Telefax: +49 0341 123-3315 e —
November 2011



http://www.bundesdruckerei.de/

	Aufenthaltserlaubnis für einen Familiennachzug zu Deutschen nach § 28 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
	Antragsvoraussetzungen

